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Das in Zagreb am 20. März 2007 unterzeichnete Ab-
kommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Republik Kroatien
über Finanzielle Zusammenarbeit 2004 („Förderung von
Energieeffizienz und erneuerbarer Energiequellen“) ist
nach seinem Artikel 5

am 21. August 2007

in Kraft getreten; es wird nachstehend veröffentlicht. 

Bonn, den 12. August 2013
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Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

und

die Regierung der Republik Kroatien –

im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Kroatien,

in dem Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch
partnerschaftliche Finanzielle Zusammenarbeit zu festigen und
zu vertiefen,

in dem Bewusstsein, dass die Aufrechterhaltung dieser Bezie-
hungen die Grundlage dieses Abkommens ist,

in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in
der Republik Kroatien beizutragen,

unter Bezugnahme auf das Protokoll vom 7. Dezember 2004
über die Arbeitsgespräche zwischen einer Delegation des
 Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und einer Delega-
tion des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und euro-
päische Integration der Republik Kroatien zur Vorbereitung und
Vereinbarung der entwicklungsfördernden Zusammenarbeit im
Jahre 2004 –

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht
es der Regierung der Republik Kroatien oder einem anderen, von
beiden Regierungen gemeinsam auszuwählenden Darlehensneh-
mer, für das Vorhaben „Förderung von Energieeffizienz und er-
neuerbarer Energiequellen“ ein zinsverbilligtes Darlehen der KfW,
das im Rahmen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit
gewährt wird, von insgesamt bis zu 20 000 000,– EUR (in Worten:
zwanzig Millionen Euro) zu erhalten, wenn nach Prüfung die ent-
wicklungspolitische Förderungswürdigkeit festgestellt worden ist
und die gute Kreditwürdigkeit der Republik Kroatien weiterhin
 gegeben ist.

(2) Darüber hinaus ermöglicht es die Regierung der Bundes -
republik Deutschland der Regierung der Republik Kroatien oder
einem anderen, von beiden Regierungen gemeinsam auszuwäh-
lenden Empfänger, einen Finanzierungsbeitrag für notwendige
Begleitmaßnahmen zur Durchführung und Betreuung des in Ab-
satz 1 genannten Vorhabens von insgesamt bis zu 1 500 000,–
EUR (in Worten: eine Million fünfhunderttausend Euro) zu erhal-
ten.

(3) Der in Absatz 2 bezeichnete Finanzierungsbeitrag kann im
Einvernehmen zwischen der Regierung der Bundesrepublik

Deutschland und der Regierung der Republik Kroatien für ande-
re Vorhaben eingesetzt werden.

(4) Finanzierungsbeiträge für Vorbereitungs- und Begleitmaß-
nahmen nach Absatz 2 werden in Darlehen umgewandelt, wenn
sie nicht für solche Maßnahmen verwendet werden.

Artikel 2

(1) Die Verwendung der in Artikel 1 genannten Beträge, die
Bedingungen, zu denen sie zur Verfügung gestellt werden, so-
wie das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmen die zwischen
der KfW und den Empfängern des Darlehens beziehungsweise
des Finanzierungsbeitrags zu schließenden Verträge, die den in
der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften
unterliegen. Die Zusage der in Artikel 1 genannten Beträge ent-
fällt, soweit nicht innerhalb einer Frist von acht Jahren nach dem
Zusagejahr die entsprechenden Darlehens- beziehungsweise
 Finanzierungsverträge geschlossen wurden. Für diese Beträge
endet die Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2012.

(2) Die Regierung der Republik Kroatien, soweit sie nicht
 Empfänger des Finanzierungsbeitrags ist, wird etwaige Rückzah-
lungsansprüche, die aufgrund des nach Absatz 1 zu schließen-
den Finanzierungsvertrags entstehen können, gegenüber der
KfW garantieren.

Artikel 3

Die Regierung der Republik Kroatien stellt die KfW von sämt-
lichen Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben frei, die im
Zusammenhang mit Abschluss und Durchführung der in Artikel 2
erwähnten Verträge in der Republik Kroatien erhoben werden.

Artikel 4

Die Regierung der Republik Kroatien überlässt bei den sich
aus der Darlehensgewährung und der Gewährung des Finan -
zierungsbeitrags ergebenden Transporten von Personen und
 Gütern im See-, Land- und Luftverkehr den Passagieren und
 Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft keine
Maßnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der Ver-
kehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland
ausschließen oder erschweren, und erteilt gegebenenfalls die für
eine Beteiligung dieser Verkehrsunternehmen erforderlichen Ge-
nehmigungen.

Artikel 5

Dieses Abkommen tritt an dem Tage in Kraft, an dem die
 Regierung der Republik Kroatien der Regierung der Bundes -
republik Deutschland mitgeteilt hat, dass die innerstaatlichen
 Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Maßgebend ist
der Tag des Eingangs der Mitteilung.
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Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

und der Regierung der Republik Kroatien
über Finanzielle Zusammenarbeit 2004

Geschehen zu Zagreb am 20. März 2007 in zwei Urschriften,
jede in deutscher und kroatischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

H a n s  J o c h e n  Pe t e r s

Für die Regierung der Republik Kroatien

I v a n  S u k e r
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